
Vorlagen für Carsharing-Ortsgruppen
Bevollmächtigung zur Mobilitätsberatung und zum Vertragsabschluss 

zwischen 

___________________                                  und              Frau / Herr

Carsharing-Organisation        ____________________________

(im Folgenden Auftraggeber)        (im Folgenden Mobilitätsberater/in)

_______________________        ____________________________

_______________________        ____________________________

vertreten durch

_______________________

1. Der Auftraggeber bevollmächtigt den Mobilitätsberater, innerhalb seines Wirkungsgebietes 
in seinem Namen Mobilitätsberatung zu leisten und Nutzungsverträge für das Carsharing-
Angebot des Auftraggebers abzuschließen.

2. Im Rahmen dieser Vollmacht ist der Mobilitätsberater ebenfalls befugt, für die Mobilitäts-
beratung und den Vertragsabschluss Untervollmachten zu erteilen.

3. Der Mobilitätsberater ist bevollmächtigt Zugangsmedien (Chipkarten, RFID-Siegel u.ä.) an 
Carsharing-Nutzer auszugeben, die Kautionen entgegen zu nehmen und den Empfang zu 
quittieren sowie bei Kündigung die Zugangsmedien zurück zu nehmen und die Rückgabe zu 
quittieren.

4. Werden vom Mobilitätsberater Unterschriften geleistet, muss diesen das Kürzel i.A. 
vorangestellt werden.

5. Der Auftraggeber stellt sicher, dass zur Mobilitätsberatung und zum Vertragsabschluss 
Schulungen geleistet werden, Schulungsmaterial und Informationsmaterial zum Carsharing 
des Auftraggebers zur Verfügung steht.

6. Der Mobilitätsberater verpflichtet sich nur Nutzer freizuschalten, die im Besitz eines in der 
BRD als rechtsgültig anerkannten Führerscheins mit Fahrerlaubnis für Pkw sind. Zur 
Identitätsprüfung ist vom Mobilitätsberater Führerschein und Personalausweis/Reisepass im 
Original zu prüfen (vom Führerschein ist eine Kopie dem Vertrag anzuheften). Weitere 
Voraussetzung für die Freischaltung ist ein SCHUFA-score von A bis K bzw. Bonitätsauskunft 
(negativ = keine Einträge) notwendig.

7. Der Auftraggeber stellt den Zugang zur Systemsoftware zur Verfügung.

8. Der Mobilitätsberater darf Daten ausschließlich im Rahmen der Mobilitätsberatung und 
Nutzeraufnahme verarbeiten oder nutzen. Er verwendet die Daten für keine anderen Zwecke 
und ist insbesondere nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate 
werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. 

9. Die Bevollmächtigung ist bis zum Widerruf durch den Auftraggeber gültig, der jederzeit 
möglich ist.

____________________, den …................        __________________, den …................

.................................................................................. ..................................................................................

(Auftraggeber)         (Mobilitätsberater)
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